
Exklusive Umtauschgarantie für eine höhere garantierte 
Berufsunfähigkeitsrente

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat im April 
dieses Jahres beschlossen, dass der Höchstrech-
nungszins zum 01.01.2025 von 0,25 % auf 1,00 
Prozent angehoben wird. Diese Anhebung des 
Höchstrechnungszinses führt bei gleichem 
Zahlbeitrag zu höhe ren versicherten 
Berufsunfähigkeitsrenten im Tarif, der ab dem 
01.01.2025 abgeschlossen werden kann.

Profitieren Sie von dem Plus an Berufs - 
unfähigkeitsschutz, mit dem garantierten 
 Umtauschrecht. 

Es gilt für die Gothaer Tarife BU23P, BU23T, 
FSBU23 und BU23DV. Diese werden in die  
entsprechenden Folgetarife umgetauscht.

Wie lösen Sie das Umtauschrecht ein? 

Für Vertragsabschlüsse ab dem 01.07.2024 
können Sie das Umtauschrecht zwischen dem 
01.01.2025 und dem 31.03.2025 ausüben.  Senden 
Sie ganz einfach hierzu im benannten Zeitraum 
eine formlose Mail mit dem Betreff „Umtausch-
recht“ und Ihrer Versicherungsnummer an die 
Mailadresse lv_service@gothaer.de und fordern 
den Umtausch an. Bitte beachten Sie: Aus dem 
Vertrag dürfen noch keine Leistungen beantragt 
oder gezahlt worden sein und es dürfen keine Bei-
tragsrückstände bestehen.

Ihre Beraterin/Ihr Berater steht Ihnen gerne für ein 
Gespräch zur Verfügung.

Der Umtausch ist selbstverständlich kostenfrei 
und erfolgt ohne eine erneute Risikoprüfung. 

Gothaer Lebensversicherung AG
Arnoldiplatz 1 
50969 Köln 
Telefon 0221 30800
Telefax 0221 308103
www.gothaer.de

Die Gothaer 
Berufsunfähigkeitsversicherungen

GARANTIEURKUNDE

+   Sie erhalten eine höhere Berufsun-
fähig keitsrente und sichern sich
Ihren aktuellen Gesundheitszustand

+   Alle weiteren Vertragsbestandteile
 bleiben unverändert bestehen

+   Insbesondere Ihr Beitrag bleibt
unverändert

IHRE VORTEILE AUS DEM 
UMTAUSCHRECHT:
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